
BESCHLUSS DES RATES

vom 28. Februar 2008

über den Abschluss des Protokolls zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Gründung einer
Assoziation zwischen den Europäischen Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Arabischen Republik Ägypten andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Bulgarien und

Rumäniens zur Europäischen Union

(2008/199/EG)

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 310 in Verbindung
mit Artikel 300 Absatz 2 Unterabsatz 1 Satz 2 und Absatz 3
Unterabsatz 2,

gestützt auf die Beitrittsakte von 2005, insbesondere auf Arti-
kel 6 Absatz 2,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Das Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur
Gründung einer Assoziation zwischen den Europäischen
Gemeinschaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und
der Arabischen Republik Ägypten andererseits anlässlich
des Beitritts der Republik Bulgarien und Rumäniens zur
Europäischen Union ist am 26. November 2007 im Na-
men der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mitglied-
staaten unterzeichnet worden.

(2) Das Protokoll sollte genehmigt werden —

BESCHLIESST:

Einziger Artikel

Das Protokoll zum Europa-Mittelmeer-Abkommen zur Grün-
dung einer Assoziation zwischen den Europäischen Gemein-
schaften und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Arabischen
Republik Ägypten andererseits anlässlich des Beitritts der Re-
publik Bulgarien und Rumäniens zur Europäischen Union (1)
wird im Namen der Europäischen Gemeinschaft und ihrer Mit-
gliedstaaten genehmigt.

Geschehen zu Brüssel am 28. Februar 2008.

Im Namen des Rates
Der Präsident
D. MATE
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(1) ABl. L 312 vom 30.11.2007, S. 33.


